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R E TO  S A N WA L D

M I C H A E L  H U B A C H E R

Ende 2016 hat die RAB die Grundsätze zu ihrer Enforcement-Tätigkeit (Enforcement 
Policy) veröffentlicht [1]. In Umsetzung ihrer strategischen Ziele für die Periode 
2016–2019 [2] schafft sie damit gegenüber der Revisions- und Prüfbranche sowie 
gegenüber interessierten Kreisen noch mehr Transparenz darüber, nach welchen 
Grundsätzen sie ihr Enforcement betreibt.

GRUNDSÄTZE ZUR ENFORCEMENT-TÄTIGKEIT 
DER REVISIONSAUFSICHTSBEHÖRDE
Durchsetzung der anwendbaren Vorgaben mit rechtlichen 
Zwangsmitteln, aber zurückhaltende Informationspolitik *

1. EINLEITUNG
Die Eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) stellt durch ihre Zu­
lassungs- und Aufsichtstätigkeit die ordnungsgemässe Er­
füllung und die Qualität von gesetzlich vorgeschriebenen 
Revisionsdienstleistungen sicher (Art. 1 Abs. 2 Revisionsauf-
sichtsgesetz, RAG [3]) und trägt damit zum Schutz der Investo­
ren [4] und aller anderen Schutzadressaten von Revisions­
berichten sowie der Verlässlichkeit der Finanzberichterstat­
tung bei.

Die Hauptaufgaben der RAB umfassen namentlich die Zu­
lassung von Personen und Unternehmen, die gesetzlich vor­
geschriebene Revisionsdienstleistungen erbringen, die Be­
aufsichtigung der Revisionsstellen und Prüfgesellschaften 
von Gesellschaften des öffentlichen Interesses sowie die Ab­
wicklung der nationalen und internationalen Amtshilfe im 
Bereich der Revisionsaufsicht. Die RAB ist damit primär eine 
rechtsanwendende Behörde.

Im vorliegenden Kontext umfasst der Begriff «Enforce­
ment» alle Ermittlungen, Verfahren und Massnahmen, mit 
denen die RAB das anwendbare Recht durchsetzt und rele­
vante Rechtsverstösse unter Einsatz von rechtlichen Zwangs­
mitteln abklärt und gegebenenfalls ahndet (vgl. Abbildung 1).

2. GRUNDSATZ 1: DURCHSETZUNG MIT 
RECHTLICHEN ZWANGSMITTELN
Die Schutzadressaten der Revision sind primär Aktionäre, 
Gläubiger, Mitarbeitende, die Öffentlichkeit und der Staat, 

aber auch der Verwaltungsrat und das Management des ge­
prüften Unternehmens [5]. Diese haben Anspruch auf die 
ordnungsgemässe Erfüllung und die angemessene Qualität 
von bundesrechtlich vorgeschriebenen Revisions- und Prüf­
dienstleistungen (Art. 1 Abs. 2 i. V. m. Art. 2 Bst. a RAG).

Neben den periodisch stattfindenden routinemässigen 
Überprüfungen (Art. 16 RAG; sog. Inspektionen) führt die 
RAB auch Sonderuntersuchungen, also einerseits Sachver­
halts(vor)abklärungen und andererseits formelle Verfahren 
im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes [6] durch. Sie 
berücksichtigt dabei insbesondere auch qualifizierte Hin­
weise von Dritten, wozu namentlich auch Medienberichte 
und Whistleblower gehören.

Im Rahmen ihrer Zulassungstätigkeit unterscheidet die 
RAB mit Blick auf die Untersuchung konkreter Verdachts­
momente grundsätzlich nicht zwischen zugelassenen na­
türlichen Personen und Revisionsunternehmen einerseits 
und den unter Institutsaufsicht stehenden staatlich beauf­
sichtigten Revisionsunternehmen andererseits. Unterneh­
mensinterne Prozesse und die Ausführung sowie das Er­
gebnis von Prüfungshandlungen auf ausgewählten Revisi­
onsmandaten werden jedoch nur im Rahmen der laufenden 
Aufsicht über staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen 
analysiert [7].

Enforcement hat die Beseitigung von Missständen, die 
Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands und 
eine präventiv wirkende Ahndung von Rechtsverstössen 
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zum Ziel. Damit stärkt die RAB die Schutzadressaten der Re­
vision sowie die Glaubwürdigkeit der Finanzberichterstat­
tung und der Aufsicht über den Finanzmarkt.

Aus Gründen der Glaubwürdigkeit und zur Sicherstellung 
der präventiven Seite jeder Aufsichtstätigkeit muss das an­
wendbare Recht bei Sorgfaltspflichtverstössen ab einer ge­
wissen Tragweite auch mit rechtlichen Zwangsmitteln durch­
gesetzt werden [8]. Die RAB schreitet jedoch rechtsdurchset­

zend nur dort ein, wo sich aus den Abklärungen begründete 
und konkrete Anhaltspunkte für eine Pflichtverletzung er­
geben.

Zwar lässt sich der rechtskonforme Zustand je nach den 
Umständen auch ausserhalb eines Enforcement-Verfahrens 
wiederherstellen. Im Einzelfall ist dies möglicherweise aber 
nicht ausreichend. So ist insbesondere die Gewähr für eine 
einwandfreie Prüftätigkeit (Art. 4 Abs. 1 Revisionsaufsichtsver-
ordnung, RAV [9]) keine Zulassungsvoraussetzung, die durch 
Beseitigung des rechtswidrigen Zustands automatisch wie­
derhergestellt wird [10]. Bei der Frage, ob eine Person Gewähr 
für eine einwandfreie Prüftätigkeit bietet, geht es letztlich 
darum, ob die Schutzadressaten der Revision weiterhin Ver­

trauen in deren Prüftätigkeit haben können oder nicht. Die­
ses Vertrauen muss mit dem Lauf der Zeit und durch entspre­
chendes Wohlverhalten (zurück)gewonnen werden [11]. Erst 
dann sind die erforderlichen Zulassungsbedingungen allen­
falls wieder erfüllt.

3. GRUNDSATZ 2: ENFORCEMENT 
MIT AUGENMASS
Da ein Enforcement-Verfahren negative Auswirkungen auf 
die Betroffenen haben kann, wägt die RAB sorgfältig alle we­
sentlichen Umstände ab und prüft alternative Handlungs­
möglichkeiten, bevor sie ein solches Verfahren formell eröff­
net. Sie berücksichtigt dabei alle relevanten Kriterien und 
insbesondere die Gefahr für die Schutzadressaten der Revi­
sion, die Glaubwürdigkeit der Finanzberichterstattung und 
der Aufsicht über den Finanzmarkt, die Schwere und der 
Zeitpunkt der Rechtsverstösse sowie die Funktion der ver­
antwortlichen Personen. Die RAB beachtet weiter auch die 
vorhandenen Ressourcen, berechtigte Erwartungen der Öf­
fentlichkeit und der Schutzadressaten der Revision sowie all­
fällige (proaktive) Korrekturmassnahmen seitens der Betrof­
fenen.

Auch bei der Wahl einer Massnahme räumt die RAB dem 
Schutzziel des Vertrauens in die Revision oberste Priorität 
ein und prüft stets, ob eine mildere Massnahme sinnvoll ist.

Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung berück­
sichtigt die RAB in einer Gesamtwürdigung sämtliche rele­
vanten Aspekte, unabhängig davon, ob sie die Betroffenen 
belasten oder entlasten. Es gilt jedoch stets zu beachten, dass 
der unbescholtene Leumund bzw. die Gewähr für eine ein­
wandfreie Prüftätigkeit als Standard gilt. Insofern sind ent­

Abbildung 1: ENFORCEMENT POLICY DER RAB

Grundsatz 1 Rechtliche Zwangsmittel Die RAB setzt das anwendbare Recht nötigenfalls auch mit rechtlichen Zwangsmitteln 
durch.

Grundsatz 2 Augenmass Bevor die RAB ein Verfahren eröffnet, wägt sie sorgfältig alle wesentlichen Umstände ab 
und prüft alternative Handlungsmöglichkeiten.

Grundsatz 3 Erkenntnisquellen Enforcement-Verfahren basieren namentlich auf Hinweisen aus Zulassungsverfahren, 
Überprüfungen, anderen Enforcement-Verfahren, Meldungen durch Zulassungsträger 
und andere Behörden, aus Medienberichten oder von Drittpersonen.

Grundsatz 4 Rasche und konzentrierte 
Verfahren

Die RAB führt ihre Verfahren rasch und entschlossen durch und strebt den erstinstanz­
lichen Verfahrensabschluss innert 6 bis 12 Monaten an.

Grundsatz 5 Fairness und Transparenz Die RAB führt ihre Verfahren fair durch und wahrt die verfahrensrechtlichen Partei­
rechte.

Grundsatz 6 Verfahrensparteien Enforcement-Verfahren richten sich primär gegen Zulassungsträger, gegen Personen, die 
(ohne persönliche Zulassung) für staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen tätig 
sind, und gegen Personen oder Unternehmen, die ohne Zulassung gesetzliche Revisions­
dienstleistungen erbringen.

Grundsatz 7 Interne Organisation Es sind nicht dieselben Personen für Zulassung bzw. Aufsicht und für das Enforcement 
verantwortlich.

Grundsatz 8 Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden

Das Vorgehen der RAB und der Strafverfolgungsbehörden wird soweit möglich und erfor­
derlich koordiniert. Innerhalb der gesetzlichen Vorgaben kooperiert die RAB auch mit an­
deren inländischen Behörden und ausländischen Revisionsaufsichtsbehörden.

Grundsatz 9 Zurückhaltende 
Kommunikation

Die RAB informiert die Öffentlichkeit nur aus Gründen überwiegender öffentlicher oder 
privater Interessen über einzelne Verfahren. Sie publiziert aber alle rechtskräftigen Ge­
richtsurteile auf ihrer Webseite.

« Enforcement hat die Beseitigung 
von Missständen, die Wiederherstellung 
des ordnungsgemässen Zustands 
und eine präventiv wirkende Ahndung 
von Rechtsverstössen zum Ziel.»
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lastende oder positive leumundsrelevante Tatsachen zwar in 
die Gesamtwürdigung einzubeziehen (soweit die RAB davon 
Kenntnis hat), jedoch nicht automatisch als entlastend zu 
werten. Vielmehr sind sie ähnlich wie fehlende Vorstrafen im 
Strafverfahren als neutral zu behandeln [12]. Der Leumund 
bzw. die Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit be­
stimmt sich aufgrund von aktenkundigen früheren Vorfäl­
len und aktuell zu beurteilenden Sachverhalten. Ebenso 
sind entlastende persönliche Umstände zu berücksichtigen, 
wie beispielsweise die Einsicht in das eigene Fehlverhalten, 
die Wiedergutmachung des verursachten Schadens, die Wie­
derherstellung des rechtmässigen Zustands, die Anzahl der 
Verfehlungen oder die seither verstrichene Zeit [13].

Die RAB differenziert bei der Festlegung ihrer Massnah­
men danach, ob ein Verstoss als leicht, mittelschwer, schwer 
oder sehr schwer einzustufen ist (vgl. Abbildung 2). Als Mass­
nahmen kommen namentlich der Verweis und der Entzug 
der Zulassung in Betracht [14]. Bei der Festlegung der Ent­
zugsdauer orientiert sie sich an folgenden Bandbreiten [15]: 
Leichte Verstösse rechtfertigen keinen Entzug der Zulassung, 
dafür aber je nach den Umständen einen Verweis (Art. 17 

Abs. 1 Satz 3 RAG). Mittelschwere Verstösse führen dagegen 
zu einem Zulassungsentzug für die Dauer von einem bis 
zwei Jahren. Für schwere Verstösse entzieht die Aufsichtsbe­
hörde die Zulassung für die Dauer von drei bis vier Jahren. 
Sehr schwere Verstösse haben den Zulassungsentzug für die 
Dauer von fünf bis sechs Jahren zur Folge. Für die Klassifi­
zierung der jeweiligen Verstösse im Einzelfall ist deren Art, 
Dauer und Intensität zu beurteilen. Zudem ist namentlich 
zu berücksichtigen, ob ein Verstoss im Kernbereich der Revi­
sion erfolgt ist, ob spezialgesetzliche Normen verletzt wur­
den oder ob eine strafrechtliche Verurteilung vorliegt.

Auch wenn eine betroffene Person den rechtmässigen Zu­
stand wiederhergestellt hat, ist die Pflichtverletzung nicht 
automatisch als leicht einzustufen [16]. Gerade in einem Be­
reich, in dem die RAB keine systematische Institutsaufsicht 
ausübt und ihr Missstände oft nur durch Zufall oder auf An­
zeige hin bekannt werden, darf die Androhung eines Zulas­
sungsentzugs oder die Erteilung eines Verweises nicht zu 
leicht als angemessen qualifiziert werden. Ansonsten würde 
dies für betroffene Personen einen Anreiz bedeuten, dass sie 
die Missstände ohne Risiko eines Zulassungsentzugs erst 
dann bereinigen, wenn sie durch die RAB entdeckt wer­
den [17].

4. GRUNDSATZ 3: ERKENNTNISQUELLEN
Die RAB geht Hinweisen auf Rechtsverstösse konsequent 
nach, wobei diese insbesondere dann relevant sind, wenn 
sie im Zusammenhang mit der Revisionstätigkeit oder revi­
sionsnahen Tätigkeiten stehen.

Die Hinweise stammen insbesondere aus Zulassungsver­
fahren, Überprüfungen bei staatlich beaufsichtigten Revisi­
onsunternehmen, anderen Enforcement-Verfahren, Meldun­
gen durch zugelassene natürliche Personen und Unterneh­
men, Hinweisen anderer Behörden, Medienberichten oder 
aus Hinweisen von weiteren Drittpersonen (Whistleblowing).

Abbildung 2: BANDBREITEN DER RAB ZUR 
FESTLEGUNG DER ENTZUGSDAUER

Art des Verstosses Bandbreite

leicht Keine Massnahme oder Verweis

mittelschwer Zulassungsentzug für die Dauer 
von 1–2 Jahren

schwer Zulassungsentzug für die Dauer 
von 3–4 Jahren

sehr schwer Zulassungsentzug für die Dauer 
von 5–6 Jahren
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Alle zugelassenen natürlichen Personen und Unternehmen 
sind unter Strafandrohung verpflichtet, der RAB sämtliche 
für die Überprüfung der Zulassungsvoraussetzungen rele­
vanten Vorkommnisse zu melden (Art. 15a Abs. 2 und Art. 39 
Abs. 1 Bst. b RAG). Dabei sind grundsätzlich die gleichen In­
formationen wie bei der Einreichung des Zulassungsgesuchs 
einzureichen [18]. Meldepflichtig sind insbesondere – auch 
nicht rechtskräftige – erst- oder höherinstanzliche Urteile 
und Vergleiche in mit der Revisionstätigkeit im Zusammen­
hang stehenden Zivil- oder Verwaltungsverfahren, in Straf- 
und Verwaltungsstrafverfahren sowie in Verfahren vor be­
rufsrechtlichen Standesorganen sowie bestehende Verlust­
scheine. Die Meldepflicht bleibt auch während der Dauer 
eines befristeten Zulassungsentzugs bestehen, entfällt je­
doch, wenn auf die Wiedererteilung der Zulassung verzich­
tet wird (Art. 17 Abs. 4 RAG).

Die RAB ermöglicht auch die Abgabe anonymer Hinweise. 
Dafür hat sie auf ihrer Webseite ein entsprechendes Formu­
lar aufgeschaltet [19]. Die Befugnis der RAB zur Entgegen­
nahme und Verwertung von (anonymen) Hinweisen auf mög­
liche Rechtsverstösse ist durch ihren gesetzlichen Auftrag 
gedeckt (Art. 15, 17 und 28 Abs. 1 RAG) und bedarf keiner ex­
pliziten Erwähnung [20]. Im Weiteren kann jedermann je­
derzeit Tatsachen anzeigen, die im öffentlichen Interesse 
ein Einschreiten einer Behörde von Amtes wegen erfordern 
(Art. 71 Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG). Gemäss Praxis 
und Lehre ist diese Bestimmung analog auch auf Anzeigen 
gegen Private an Aufsichtsbehörden anzuwenden [21].

Die RAB behandelt den Namen der hinweisgebenden 
Drittperson im Rahmen der geltenden Rechtsordnung 
grundsätzlich vertraulich. Eine zu liberale Praxis bei der 
Offenlegung der Identität würde dazu führen, dass diese 
wertvolle Informationsquelle versiegt. Ohne ausreichenden 
Schutz der hinweisgebenden Drittperson kämen Gesetzes­
verstösse unter Umständen gar nie ans Tageslicht, und wert­
volle Informationen würden die Mauer des Schweigens 
nicht durchdringen [22]. Dieses öffentliche Interesse an der 
Identifikation und Beseitigung von zulassungs- und auf­
sichtsrechtlich relevanten Missständen überwiegt das (an 
sich schon diskutable) private Interesse der zugelassenen 
natürlichen Personen und Revisionsunternehmen, dass 
keine sie betreffende Informationen zur Kenntnis der RAB 
gelangen. Dabei ist zu beachten, dass die RAB und ihre Mit­
arbeitenden dem Amtsgeheimnis unterstehen (Art. 34 Abs. 1 
RAG). Der Verstoss dagegen ist strafbar (Art. 321 Strafgesetz­
buch, StGB [23] und Art. 40 Abs. 1 Bst. d RAG). Im Weiteren ist 
zu berücksichtigen, dass auch private Interessen der hin­
weisgebenden Drittperson am Schutz ihrer Identität beste­
hen (Art. 28 Zivilgesetzbuch, ZGB [24] und Art. 4 Datenschutz­
gesetz, DSG [25]) [26]. Dies gilt umso mehr, als die hinweis­
gebende Drittperson in einem Enforcement-Verfahren der 
RAB nicht als Partei beteiligt [27] und somit nicht in der Lage 
ist, ihre Rechte geltend zu machen.

5. GRUNDSATZ 4: RASCHE UND KONZENTRIERTE 
VERFAHREN
Verfahrensparteien haben insbesondere Anspruch auf eine 
Beurteilung innert angemessener Frist (Art. 29 Abs. 1 Bun-

desverfassung, BV [28]). Aus diesem Grund führt die RAB 
Enforcement-Verfahren rasch und entschlossen durch und 
strebt den erstinstanzlichen Verfahrensabschluss innert 
sechs bis zwölf Monaten ab Eröffnung an. Dabei behandelt 
sie gravierende Verfehlungen aufgrund des höheren öffent­
lichen Interesses prioritär. Nach Möglichkeit berücksichtigt 
die RAB auch das Interesse der Medien an raschen Resulta­
ten, räumt aber den rechtlichen Anforderungen an ein faires 
Verfahren Vorrang ein [29].

Die RAB wendet sich weiter strikt gegen Versuche, im Rah­
men der Ausübung von Parteirechten die laufenden Verfah­
ren zu verzögern. So werden Gesuche um erstmalige Erstre­
ckung von Fristen grundsätzlich nur auf plausible und Ge­
suche um erneute Fristerstreckung nur auf qualifizierte 
Begründung hin gutgeheissen. Im Weiteren prüft die RAB 
laufend, ob der Verfahrensgegenstand beschränkt werden 
kann bzw. allenfalls gar beschränkt werden muss.

6. GRUNDSATZ 5: FAIRNESS UND TRANSPARENZ
Sämtliche Enforcement-Verfahren der RAB werden unter Be­
achtung der prozeduralen Fairness und der gesetzlichen Ver­
fahrensrechte durchgeführt. Darunter fallen insbesondere 
die Grundsätze der Gesetzmässigkeit (Art. 5 Abs. 1 BV), des 
öffentlichen Interesses (Art. 5 Abs. 2 BV), der Verhältnismäs­
sigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV), der Rechtsgleichheit (Art. 8 BV), von 
Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV) und der fairen 
Behandlung (Art. 29 Abs. 1 BV) sowie der Anspruch auf recht­
liches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) [30].

Damit die Enforcement-Verfahren transparent durchge­
führt werden, informiert die RAB die Parteien über die Er­
öffnung eines Verfahrens, falls gewünscht auch über den 
Verfahrensstand, sowie über die allfällige Einstellung eines 
Verfahrens. Da Anzeiger und Whistleblower keine Parteien 
sind (Art. 71 Abs. 2 VwVG), haben diese keinen Anspruch, 
über den Stand sowie das Resultat der Auswertung der ein­
gereichten Hinweise und Anzeigen informiert zu werden. 
Wenn überwiegende öffentliche Interessen oder private 

Abbildung 3: GESCHÄFTSBEREICHE DER RAB
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Interessen der hinweisgebenden Drittperson es erfordern, 
kann die RAB die Einsichtnahme in die Akten durch die Ver­
fahrensparteien zumindest teilweise verweigern (Art. 27 
Abs. 1 VwVG). Dies geschieht jedoch nur insoweit, als damit 
das rechtliche Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) der Verfahrenspartei 
nicht beschnitten wird und eine Auseinandersetzung mit 
sämtlichen rechtserheblichen Sachverhaltselementen mög­
lich bleibt.

7. GRUNDSATZ 6: VERFAHRENSPARTEIEN
Enforcement-Verfahren richten sich in erster Linie gegen 
Zulassungsträger (natürliche Personen und Revisionsunter­
nehmen, Art. 17 RAG), gegen Personen, die (ohne persönliche 
Zulassung) für staatlich beaufsichtigte Revisionsunterneh­
men tätig sind (Art. 18 RAG), und gegen Personen oder Unter­
nehmen, die ohne die erforderliche Zulassung der RAB eine 
zulassungspflichtige Revisions- oder Prüftätigkeit ausüben 
(Art. 40 Abs. 1 Bst. a RAG).

Die RAB führt grundsätzlich keine Enforcement-Verfah­
ren gegen natürliche Personen und Unternehmen durch, 
die zwar möglicherweise rechtliche Pflichten verletzt haben, 
aber auf ihre Zulassung verzichtet haben und nicht mehr in 
der Revisions- und Prüfbranche tätig sind. Sie berücksichtigt 
aber im Falle eines Gesuchs auf Wiederzulassung die Um­
stände, die zum Verzicht auf die Zulassung geführt haben.

8. GRUNDSATZ 7: RAB-INTERNE ORGANISATION
Die RAB sorgt trotz geringer Grösse mit 26 Vollzeitstellen [31] 
dafür, dass innerhalb ihrer Organisation nicht dieselben Per­
sonen für die Zulassung von natürliche Personen und Revi­
sionsunternehmen bzw. für die Aufsicht über die staatlich 
beaufsichtigten Revisionsunternehmen einerseits und für 
die Enforcement-Verfahren gegen diese andererseits verant­
wortlich sind. Die Abteilungen Financial Audit (Rechnungs­
prüfung) und Regulatory Audit (Aufsichtsprüfung) sind 
für die Institutsaufsicht zuständig, während der Geschäfts­
bereich «Recht und Internationales» für die Enforcement-
Verfahren verantwortlich ist (vgl. Abbildung 3).

Damit ist sichergestellt, dass die interne «Gewaltentei­
lung» in genügendem Masse eingehalten wird [32]. Bei Ver­
fügungen mit grosser Tragweite wird zudem vorgängig der 
Verwaltungsrat konsultiert. 

Im Weiteren sorgt die RAB dafür, dass alle Verfahren ein­
heitlich und kohärent geführt werden. Dafür werden die 
mit dem Enforcement betrauten Personen gezielt geschult.

9. GRUNDSATZ 8: ZUSAMMENARBEIT 
MIT ANDEREN BEHÖRDEN
Bei ihren Kontakten mit Straf- und anderen Behörden achtet 
die RAB darauf, dass diese stets im Interesse der im Revi­
sionsaufsichtsgesetz verankerten Ziele erfolgen.

9.1 Strafbehörden. Enforcement-Verfahren der RAB und 
strafrechtliche Verfahren der Strafverfolgungsbehörden, die 
denselben Sachverhalt zum Gegenstand haben, sind sepa­
rate Verfahren und können daher sowohl gleichzeitig als 
auch nacheinander geführt werden [33]. Das Vorgehen der 
RAB und der Strafverfolgungsbehörden wird dabei soweit 

möglich und erforderlich koordiniert. Je nach den Umstän­
den kann es angezeigt sein, den Ausgang des (zumindest 
erstinstanzlichen) Strafverfahrens abzuwarten, bevor ein 
Enforcement-Verfahren eingeleitet wird. Dieser Aufschub 
ist jedoch nur in jenen Fällen möglich, in welchen die Risiko­
einschätzung mit Blick auf die Einhaltung der gesetzlich 
definierten Zulassungsvoraussetzungen kein sofortiges 
Einschreiten erfordert.

Soweit eine Verletzung der Bestimmungen des Revisions- 
oder Revisionsaufsichtsrechts infrage steht, hat deren Abklä­
rung für die RAB Priorität. Sie legt das Schwergewicht auf die 
Bereinigung der Missstände und sorgt für die Wiederher­
stellung des ordnungsgemässen Zustands [34]. Die RAB un­
terstützt die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden im Rah­
men der gesetzlichen Vorgaben und berücksichtigt dabei auch 
ihre eigenen Ressourcen.

Bei Kenntnis von strafrechtlichen Verbrechen und Verge­
hen sowie von Widerhandlungen gegen das Revisionsauf­
sichtsrecht (Art. 40 RAG) benachrichtigt die RAB die zustän­
digen Strafverfolgungsbehörden. Voraussetzung für eine 
Strafanzeige ist stets ein begründeter Verdacht. Die RAB er­
stattet nur dann Anzeige, wenn sie davon überzeugt ist, dass 
zumindest der objektive Straftatbestand mit hoher Wahr­
scheinlichkeit erfüllt ist.

9.2 Andere staatliche Behörden. Innerhalb der gesetzli­
chen Vorgaben zur unterstützenden Erfüllung ihrer jeweili­
gen Aufgaben [35] kooperiert die RAB auch mit anderen in­
ländischen Behörden und ausländischen Revisionsaufsichts­
behörden. Gleichzeitig erwartet sie auch von diesen Behörden 
entsprechende Kooperation. Zurückhaltung übt die RAB 
bei der Ermächtigung ihrer Organe und Mitarbeitenden, in 
Verfahren vor anderen Behörden als Zeugen auszusagen. 
Damit die RAB nicht für private Zwecke instrumentalisiert 
werden kann und in ihrer Aufgabenerfüllung unabhängig 
bleibt, gewährt sie auch keine Aktieneinsicht im Zusammen­
hang mit angestrebten oder laufenden zivilrechtlichen Strei­
tigkeiten.

9.3 Standesorgane der Revisions- und Prüfbranche. Da 
die RAB und ihre Mitarbeitenden dem Amtsgeheimnis un­
terstehen (Art. 34 Abs. 1 RAG) und keine rechtliche Grund­
lage für den Austausch von nicht öffentlich zugänglichen 
Informationen mit Berufsverbänden besteht, arbeitet die 
RAB nicht mit den Standesorganen der Revisions- und Prüf­
branche zusammen. Zur Sicherstellung ihrer Unabhängig­
keit strebt sie dies auch nicht an.

10. GRUNDSATZ 9: ZURÜCKHALTENDE 
KOMMUNIKATION
Die RAB informiert die Öffentlichkeit in der Regel nicht über 
einzelne Verfahren. Auch auf Anfrage hin bestätigt, demen­
tiert oder kommentiert sie Verfahren oder einzelne Verfah­
rensschritte grundsätzlich nicht.

Aus Gründen überwiegender öffentlicher oder privater In­
teressen kann sie die Öffentlichkeit aber über laufende oder 
abgeschlossene Verfahren informieren (Art. 19 Abs. 2 RAG). 
Obwohl die RAB hierbei über einen weiten Ermessensspiel­
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raum verfügt, ist mit Blick auf die möglichen weitreichenden 
Konsequenzen Zurückhaltung geboten [36]. Zu denken ist 
neben der Berichtigung von falschen oder irreführenden In­
formationen insbesondere an die Konstellation, in der Zwei­
fel an der Glaubwürdigkeit der Aufsichtstätigkeit zum Scha­
den des Kapitalmarkts bestehen oder wenn es zum Schutz 
von Marktteilnehmern erforderlich ist [37].

Wenn die RAB sich nach erfolgter Güterabwägung ent­
schliesst, die Öffentlichkeit über ein Enforcement-Verfahren 
zu informieren, orientiert sie grundsätzlich aktiv und kann 
auch die vom Verfahren betroffenen natürlichen Personen 
und Revisionsunternehmen und/oder der geprüften Unter­
nehmen namentlich bekannt geben. Aus Gründen des Per­
sönlichkeitsschutzes nennt sie die Namen natürlicher Perso­
nen jedoch nur mit Zurückhaltung. Auch wenn die RAB im 
Einzelfall die Öffentlichkeit aktiv informiert, macht sie 
grundsätzlich keine Angaben zu Einzelheiten eines Verfah­
rens. Sie informiert in einem solchen Fall in der Regel je­
doch auch aktiv und unmittelbar nach der erstinstanzlichen 
Erledigung oder nach Rechtskraft des Verfahrens über des­
sen Ausgang. Stellt sie das Verfahren ein, kann sie auf Ver­
langen der Betroffenen von einer Information absehen.

Als wichtiges Instrument zur Transparentmachung ihrer 
Praxis erachtet die RAB auch die Publikation von rechtskräf­
tigen Gerichtsurteilen auf ihrer Webseite. Allfällige eigene 
Verfügungen von grundlegender Tragweite veröffentlicht 
die RAB als sogenannte Leading Cases ebenfalls auf ihrer 
Webseite [38].

11. FAZIT
Eine glaubwürdige Aufsicht kommt ohne die Durchsetzung 
der anwendbaren Vorgaben mit rechtlichen Zwangsmitteln 
nicht aus. Die vorstehenden Ausführungen zeigen insbeson­
dere auf, dass die RAB Enforcement-Verfahren nicht leicht­
fertig eröffnet, sondern nur dann, wenn ihre Abklärungen 
begründete und konkrete Anhaltspunkte für eine Pflicht­
verletzung ergeben. Die vereinzelt anzutreffende Befürch­
tung, wonach die RAB «flächendeckend» auch bei gerings­
ten Sorgfaltspflichtverstössen sanktioniert, ist unbegründet. 
Die Grundsätze zur Enforcement-Tätigkeit schaffen diesbe­
züglich noch mehr Transparenz. Dadurch verstärkt die RAB 
bewusst auch die präventive Wirkung ihrer Tätigkeit.� n
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